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Meisterkurse in Vaduz eröffnet 
I. D. Fürstin Gina empfing Dozenten und Teilnehmer ajuf 
Schloss Vaduz 
(nj) Im Geburtshaus des  Kompo
nisten Josef Rheinberger wird seit 
Montagabend hart gearbeitet. Die 
vierten Meisterkurse in Vaduz ha
ben begonnen. Am Montagabend 
empfing I. D. Fürstin Gina von 
Liechtenstein die Dozenten und 
Teilnehmer auf Schloss Vaduz und 
eröffnete die Meisterkurse in ihrer 
Eigenschaft als Präsidentin des 
Ehrenkomitees auch offiziell. 

In einer kurzen Feier, die das 
Wiener Blockflötenensemble mit 
der Sinfonia a sei von Orlandi di 
Lasso musikalisch umrahmte gab 
die Landesfürstin der Hoffnung 
Ausdruck, dass sowohl Dozenten 
als auch Teilnehmer aus Liechten
stein viele schöne • Eindrücke mit 
nachhause nehmen werden. Sie 
dankte den Dozenten, die mit dazu 
beigetragen haben, aus den 
Meisterkursen «eine Einrichtung 
werden zu lassen, die wir uns nicht 
mehr wegdenken können». Ihrem 
Dank schloss die Fürstin gute Wün
sche für das Gelingen dieses vier
ten Meisterkurses an. 

Der Leiter der  Liechtensteini
schen Musikschule, Josef Frommelt, 
erwiderte in seiner kurzen Anspra
che den Dank der Fürstin und kam 
dann auf ihre Rolle im Rahmen der 
Meisterkurse zu sprechen: 

Ihre Durchlaucht Fürstin Gina im 
Gespräch mit Teilnehmern am Inter
nationalen Meisterkurs in Vaduz. 
Als zweite von links erkennen wir 
Kammersängerin Erika Köth. 

(Foto: Xaver Jehle) 

«Als ich Ihnen 1970 die Pläne 
über die Durchführung der Meister
kurse vortrug, haben Sie spontan 
das Präsidium des Ehrenkomitees 
übernommen, und damit dieser Idee 
sofort zur Beachtung und Anerken
nung in der Oeffentlichkeit verhol-
fen. Sie haben das Risiko auf sich 

genommen, sich niit Ihrer Person 
für die Meisterkurse zu verbürgen. 
Es genügte Ihnen aber nicht, ein
fach Ihren Namen auf die Prospekte 
drucken zu lassen, sondern mit per
sönlichem Engagement haben Sie 
an den Sitzungen des Ehrenkomi
tees mitgearbeitet und die heutige 

Form, der Meisterkurse wesentlich 
mitbeeinflusst. Sie haben sich mit 
uns über die Erfolge gefreut und 
mit Rat und Tat mitgeholfen, dro
hende Wellentäler zu überwinden. 
Dafür unseren- allerherzlichsten 
Dank.» 

Worte des - Dankes fand Josef 
Frommelt auch für die Mitglieder 
des Ehrenkomitees, die bei der  Vor
bereitung der Meisterkurse mitge
arbeitet haben sowie für die Do
zenten, die durch ihre Fachkompe
tenz für die Qualität der Kurse ga
rantieren. 

Mit' der Ansprache war der  offi-
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Das Finanzhaushaltsgesetz im Landtag 
Wichtiges Traktandum der öffentlichen Sitzung von morgen Donnerstag 
Wie aus einer Pressemeldung über 
die Regierungssitzung vom 25. Juni 
(Siehe «Volksblatt» vom 29. Juni) 
hervorgeht, schliesst die Landes
rechnung 1973 mit einem Aus-
gabenüberschuss von rund 10 Mil
lionen Franken, mithin also mit 
dem grössten Defizit, das es in un
serem Lande bis heute gab. 

Finanzielle Engpässe 
Die Finanzsituation, die von der 
neuen Regierung im Frühjahr die
ses Jahres angetreten wurde, war 
nicht besonders ermutigend. Bereits 
in der ersten, grösseren Arbeits
sitzung des Landtages gab Regie
rungschef Dr. Walter Kieber am 
2. Mai dem Parlament Aufschluss 
über die Finanzlage des Staates, 
wobei er auf Liquiditätsschwierig
keiten der  Regierung hinweisen 
musste. Der im Jahre 1971 bewillig
te Kontokorrentkredit über 10 Mil-
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lionen Franken war  (trotz zusätzli
cher  Steuereinnahmen) erschöpft. 
Um die Löhne zu bezahlen musste 
die Regierung sogar auf den Reser
vefonds zurückgreifen. 

Neuer Kredit über 10 Mio Franken 
Schliesslich bewilligte der Landtag 
einen neuen Kontokorrentkredit 
von 10 Millionen Franken, der bis 
Ende dieses Jahres wieder getilgt 
werden soll. Regierungschef Dr. 
Kieber betonte allerdings, dass eine 
endgültige Gesundung des Staats
haushaltes nur  durch eine neue Fi
nanzpolitik erreicht werden könne, 
wobei das Problem von beiden Sei
ten anzugehen sei: durch vermehrte 
Einnahmen und eine vorsichtigere, 
sparsamere Ausgabenpolitik. 

Ein Finanzhaushaltsgesetz 
Um die Finanzen wieder in den 
Griff zu bekommen, kündigte der 
Regierungschef dem Landtag die 
Vorlage eines Finanzhaushaltsge
setzes an, welches der Landtag nun 
in seiner Sitzung von morgen Don
nerstag in erster Lesung durchbera
ten wird. Gleichzeitig stellt die Re
gierung Antrag auf die Schaffung 
einer Dienststelle für Finanzen, 
welche sich namentlich auch mit 
einer wirksamen Finanzkontrolle 
(ähnlich wie in den meisten an
deren Ländern Europas) befassen 
soll. Eine Finanzkontrollstelle, wie 
sie nun auch bei. uns geschaffen 
werden soll,. gibt es beispielsweise 

im Kanton St. Gallen schon seit Be
ginn der dreissiger Jahre! 

Lesen Sie nachstehend Auszüge 
aus der allgemeinen Einleitung des 
Regierungsberichtes zur Schaffung 
eines Gesetzes über den Finanz
haushalt des Staates: 

Der liechtensteinische 
Finanzhaushalt 
«Die Führung des Finanzhaushaltes 
wird in den Grundzügen, durch die 
Verfassung bestimmt. Der Landtag 
ist gemäss Artikel 62 der Verfas
sung zuständig für die Festsetzung 
des jährlichen Voranschlages, die 
Bewilligung von Steuern und ande
ren öffentlichen Abgaben, die Be
schlussfassung über Kredite, Bürg
schaften und Anleihen zu Lasten 
des Landes, über den An- und Ver
kauf von Staatsgütern sowie die Be
schlussfassung über den alljährlich 
von der Regierung über die ge
samte Staatsverwaltung zu erstat
tenden Rechenschaftsbericht. In 
den Zuständigkeitsbereich der Re
gierung fallen vor allem die Ver
waltung der Finanzen, die Vorlage 
des^Voranschlages und der Landes
rechnung. I 

Grundnormen in der Verfassung 
Die Verfassung enthält lediglich die 
Grundnormen zur Führung des Fi
nanzhaushaltes. Ausführungsgeset
ze dazu fehlen. Die zahlreichen, 
von der Rechtssetzung offen gelas
senen Fragen basieren heute auf 

einer langjährigen Praxis. Selbst
verständlich war  die Haushaltfüh
rung bisher trotz dem Fehlen eines 
besonderen Gesetzes über den Fi
nanzhaushalt nicht ungeregelt. 
Massgebend für die Führung des Fi
nanzhaushaltes waren einerseits 
die Verfassungsbestimmungen, an
dererseits rein sachliche Erforder
nisse und die langjährige Uebung. 

Wozu ein Finanzhaushaltsgesetz? 
Man kann sich somit mit Recht die 
Frage stellen: Wenn .schon der Fi
nanzhaushalt festgefügt und gere
gelt ist und praktisch funktioniert, 
wozu dann überhaupt noch ein Ge
setz? Die Antwort liegt im zentralen 
rechtsstaatlichen Grundsatz der Ge
setzmässigkeit der Verwaltung. Da
nach sollen sich die Staatsorgane, 
die Verwaltung und das Volk an 
Rechtssätzen orientieren können. 
Die Notwendigkeit einer geregelten 
Verwaltung verlangt, dass deren 
Tätigkeit inhaltlich durch gene
relle, abstrakte Normen bestimmt 
wird. Diese Normen geben jederzeit 
den Massstab für die interne und 
die öffentliche Verwaltungskontrol
le. 
Was bezweckt das neue Gesetz 
Das Gesetz über den Finanzhaus
halt bezweckt ganz allgemein die 
wichtigsten Grundsätze des Fi
nanzgebahrens verbindlich festzu-

zielle Teil der Eröffnung beendet. 
Bei einem Glas Wein war den Do
zenten und Teilnehmern Gelegen
heit gegeben, sich mit ihrer Gastge
berin und den übrigen Gästen aus 
Liechtenstein, zu denen unter an
deren Landtagspräsident Dr. Gerard 
Batliner, Regierungschef-Stellver
treter Hans Brunhrat sowie die Re
gierungsräte Dr. Georg Malin und 
Dr. Walter Oehri befanden, zu un
terhalten. 

Die aktuelle 
Frage 
Woran sterben die Menschen in 
Liechtenstein? 
Auf den ersten Blick bestätigt die 
Zivilstandsstatistik über die Todes
ursachen (im vergangenen Jahr) d a s  
gewohnte Bild in Europa: an der 
Spitze der Todesursachen stehen 
die Krankheiten des  Kreislaufsy
stems, an deren Folgen 93 Men
schen (von insgesamt 178 im Jahre 
1973) gestorben sind. In reichlichem 
Abstand folgen die Krebserkran
kungen (29 Tote) und dann die ge
waltsamen Todesursachen, die stati
stisch als «Unfälle, Vergiftungen und 
Gewalteinwirkungen» registriert 
sind. Bei näherem Hinsehen fallen 
verschiedene, statistische Erhe
bungen besonders auf. S o  z. B. der 
Umstand, dass  die Erkrankungen 
des  Kreislaufsystems als Todesursa
che gegenüber dem Jahre 1972 um 
mehr als 10 Prozent zugenommen 
hat. Ein weiteres, interessantes De
tail: von 25 Herzinfarkt-Toten waren 
20 Männer und nur 5 Frauen. Unter 
70 Jahren erkrankten lediglich zwei 
Frauen an einem Herzinfarkt mit 
tödlichen Folgen, dagegen waren 12 
Männer, die an einem Herzinfarkt 
starben jünger als 69, 7 sogar jünger 
als 60 Jahre. Bei der zweithäufigsten 
Todesursache, dem Krebs, weist die 
Statistik indessen 16 weibliche 
(gegenüber 14 männliche) Krebs
tote im Jahre 1973 aus. Interessant 
auch hier, dass  5 männliche 
Krebstote jünger als 59 Jahre waren, 
bei den weiblichen Krebstoten wa
ren mit einer Ausnahme alle älter als 
60. Unter den 20 Mitmenschen, die 
im letzten Jahr gewaltsam aus dem 
Leben schieden, befinden sich wie
derum nur zwei Frauen von über 80 
Jahren. Durch Verkehrsunfälle ka
men 6 männliche Mitbürger ums Le
ben, ebensoviel wie durch Selbst
mord. Es waren übrigens aus
schliesslich Männer, die im Jahre 
1973 freiwillig aus dem Leben schie
den, 2 im Alter zwischen 15 und 19 
Jahren, 2 waren unter 24 Jahre alt, 
2 älter als 40 Jahre. — Dabei sollte 
man sich bewusst sein, dass Kreis
lauferkrankungen wie Herzinfarkt 
nicht selten Folgeerscheinungen 
psychischen Drucks sind. Seelische 
Einflüsse lösen zweifellos auch den 
Beschluss zum Selbstmord aus. 
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